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Dietrich Rössler hat die Praktische Theologie als diejenige Theorie definiert, die »Grundsätze der christlichen Überlieferung mit Einsichten der gegenwärtigen Erfahrung« so vermittelt, dass sie »die Verantwortung für die [...] Gestalt der Kirche und das gemeinsame Leben der Christen in der Kirche« zu fundieren vermag.1 Eine praktisch­theologische Betrachtung der rechtlichen Ausei­nandersetzung um die Bedingungen kirchlicher Mitarbeit, wie sie von mir erbeten worden ist, wird daher sowohl theologische »Grundsätze«, die sich in der christlichen Überlieferung bewährt haben, in Erinnerung rufen müssen, als auch die »gegenwärtigen Erfahrung [en]« mit einer »Gestalt der Kirche«, in deren Einrichtungen nicht nur Christen, sondern auch Nichtchristen gemeinsam leben, arbeiten - und damit praktische Verant­wortung für eben diese Kirche übernehmen.In einem ersten Teil soll diese Gegenüberstellung von christlicher Tradition und kirchlich­pragmatischer Situation eher konfrontativ erfol­gen: Einige Grundbegriffe, mittels derer die kirch­liche Praxis üblicherweise reflektiert wird und die auch in der einschlägigen Debatte zum kirchli­chen Arbeitsrecht Anwendung finden, sind durch einen Blick auf die praktischen Verhältnisse ihrer scheinbaren Klarheit und Selbstverständlichkeit zu entheben. - In einem zweiten, eher konstruk­tiven Teil soll die »Gestalt der Kirche«, der die praktisch-theologische Theoriearbeit gilt, auf eine Weise reflektiert werden, die - im Blick auf die hier diskutierten Fragen - vor allem die .Kirch­lichkeit’ dieser Sozialgestalt zu beschreiben er­möglicht. - Und schließlich ist konkreter zu fra­gen, was dies für das »gemeinsame Leben« und Arbeiten von Christen und Nichtchristen in der Kirche bedeutet - bis hin zu einigen Konsequen­zen für die rechtlichen Bedingungen dieses ge­meinsamen Arbeitens.

1. Die Vielfalt der kirchlichen Verhältnisse. 
Kritische BemerkungenDie kirchentheoretische Debatte, die in der Prak­tischen Theologie seit etwa 20 Jahren erneut mit großer Intensität geführt wird,2 hat sich sukzessi­ve davon verabschiedet, .die Kirche’ durch eine einzige Formel beschreiben zu wollen. Weder dogmatische Abbreviaturen wie .communio sanc­torum’ noch kirchenpolitische Programmformeln wie .Volkskirche’ noch scheinbar erfahrungsnä­here Begriffe wie .Gemeinde’ oder .Zeugnis- und Dienstgemeinschaft’ sind geeignet, die komplexe Wirklichkeit der erfahrbaren Kirche so zu erfas­sen, dass das Handeln in der und für diese Kirche eine verantwortliche Orientierung erhält. Statt­dessen sind sich die neueren Entwürfe darüber einig, dass die Kirche in ihrer empirischen Vielfalt nur durch eine Mehrzahl von Begriffen oder .Kir­chenbildern’ adäquat zu bestimmen ist:3 Faktisch gehören zur Kirche engagierte Gruppen ebenso wie gelegentliche Kirchenbesucher; die Kirche ist sowohl traditionsschwere Institution als auch hochmoderne Organisation; sie umfasst restaura- tive ebenso wie avantgardistische Bewegungen; und sie wird sowohl im Wirken einer Dorfpfarre­rin wie in den Entscheidungen eines Landeskir­chenamtes real. Auch die .Kirchlichkeit’ einer konkreten Einrichtung, wie sie in der hier thema­tischen Debatte problematisiert wird, wird sich dann realistischerweise nicht durch ein einziges Kriterium bestimmen lassen, sondern muss den unhintergehbaren »Hybrid-Charakter« der erfahr­baren Kirche in Rechnung stellen.4Auch der Begriff der kirchlichen Mitgliedschaft oder der kirchlichen Zugehörigkeit stellt sich, wenn man die »Einsichten der gegenwärtigen Erfahrung« (Rössler) ernstnimmt, erheblich viel­fältiger dar als die bekannten rechtlichen Regeln - Taufe, Bekenntnis und Wohnort - suggerieren. Das gilt, wie alle kirchensoziologischen Untersu­chungen seit Jahrzehnten herausstellen, schon in religiöser Hinsicht: Unter den Kirchenmitgliedern gibt es eine unübersehbare Vielfalt ganz unter­schiedlicher Glaubensüberzeugungen, die von strikter Bindung an das überlieferte Bekenntnis bis zum expliziten Atheismus reichen; und alle diese Überzeugungen finden sich auch außerhalb der organisationsförmigen Mitgliedschaft.
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Auch die beobachtbare .Zugehörigkeit’ ist vielfäl­tiger, als man sich meistens klarmacht. Denn Zugehörigkeit realisiert sich für die Meisten pri­mär nicht in einer rechtlich kodifizierten Mit­gliedschaft. Alltagspraktisch relevanter sind ande­re Dimensionen des Verhältnisses zur Kirche, etwa das finanzielle Engagement, das nicht nur in der Kirchensteuer und ggf. einer gottesdienstli­chen Kollekte besteht, sondern das zudem mehr oder weniger regelmäßige Spenden an kirchliche, gern auch an diakonische Einrichtungen umfasst, dazu die Mitgliedschaft in Fördervereinen oder Freundeskreisen. An die formale Mitgliedschaft sind viele dieser finanziellen Zuwendungen nicht gebunden.Das gilt ebenfalls für die vielfältigen Formen kirchlicher Beteiligung, von der Besichtigung einer Kathedrale über den Besuch eines Festgot­tesdienstes zum Erntedank- oder Weihnachtsfest oder zur Bestattung des Nachbarn, über das En­gagement im Elternrat des kirchlichen Kindergar­tens bis zur regelmäßigen Mitarbeit im Konfir­mandenunterricht: Kaum eine dieser Formen kirchlichen Engagements setzt die formale Mit­gliedschaft voraus. Viele, ja vielleicht die meisten Formen der individuellen Praxis in der Kirche haben mit der rechtlichen Mitgliedschaft keine logische und nicht selten auch keine empirische Verbindung.Das gilt sodann auch für nicht wenige Formen kirchlicher Mitarbeit, auch in verantwortlicher Position. Die Leitung des gemeindlichen Frauen­kreises kann - in den östlichen Landeskirchen lassen sich Beispiele nennen - auch eine Unge­taufte übernehmen, die das Vertrauen der Betei­ligten genießt und sich für die Aufgabe kirchlich verpflichten lässt. Auch im Gemeindebeirat kann man sich engagieren, ohne getauft zu sein, und ebenso in der Telefonseelsorge, in der Männerar­beit oder in der Erwachsenenbildung.Faktisch, empirisch scheint es darum näherlie­gend, die Zugehörigkeit zur Kirche nicht über formale, für die eigene Erfahrung zunächst ganz abstrakte Kriterien wie Taufe oder Organisati­onsmitgliedschaft zu bestimmen, sondern als 
Einbindung in die kirchliche Praxis zu beschrei­ben, als ein Leben, das sich jedenfalls gelegent­lich auch als »gemeinsames Leben [...] in der Kirche« (Rössler) vollzieht und dafür - finanziel­le, praktische und nicht selten auch inhaltliche - Verantwortung übernimmt.Diese praktische Akzentuierung der kirchlichen Zugehörigkeit hat im Übrigen auch Anhalt an 

ihrer theologischen Bestimmung, die ja auf der Taufe beruht. Auch das Getauftsein ist eine mehrdimensionale Zuschreibung, die den Rekurs auf den einmal vollzogenen Akt der Taufe ebenso umfasst wie die Erwartung, sich das eigene Ge­tauftsein persönlich, in Bekenntnis und Lebens­führung anzueignen. In den Akten der Konfirma­tion, dann auch der kirchlichen Beauftragung bzw. Ordination wird diese persönliche Aneig­nung der Taufe wiederum öffentlich; sie wird zur Grundlage spezifischer Rechte und Pflichten des Einzelnen in der Kirche.Mit Blick auf die reale Praxis des kirchlichen Le­bens sind schließlich auch die gängigen Begriffe für zentrale .Aufgaben’, wie sie in der arbeits­rechtlichen Debatte Verwendung finden,5 bei näherem Hinsehen keineswegs eindeutig. Viel­mehr markieren sie jeweils ein komplexes Hand­lungsfeld, in dem stets eine Vielzahl von Men­schen engagiert ist:- Wird der (offenbar typisch evangelische) Begriff der .Verkündigung’ vor allem auf die Aufgabe der Predigt bezogen, so ist daran zu erinnern, dass diese Aufgabe immer häufiger nicht nur von Pfar- rer/innen, sondern auch von Lektoren und Prädi- kantinnen, also homiletisch-theologisch gebilde­ten, kirchlich beauftragten Ehrenamtlichen über­nommen wird.- Bezieht man .Verkündigung’ auch auf das got­tesdienstliche Geschehen im Ganzen, das ja - vor allem in seiner Stetigkeit - einen viel stärker bezeugenden Charakter hat, so vervielfältigt sich die Zahl der Beteiligten weiter: Neben den (haupt- oder nebenamtlichen) Kirchenmusikerin­nen und Küstern sind in vielen, vor allem großen Gottesdiensten auch Ehrenamtliche als Lektoren, Assistentinnen oder wiederum Musiker engagiert. Und wer im Chor singt, wird nicht unbedingt Kirchenmitglied sein.- Verschiedentlich ist bereits darauf hingewiesen worden, dass auch .Seelsorge’ keineswegs nur eine pastorale Aufgabe darstellt, sondern in der Gemeinde und erst recht in spezialisierten Ein­richtungen auch von - oft bestens ausgebildeten- neben- oder ehrenamtlich Tätigen geübt wird, die ebenfalls nicht immer in der Kirche sind. Und abgesehen davon hat gerade die Seelsorge, wie die neuere praktisch-theologische Debatte her­ausgestellt hat, ihren ersten und eigentlichen Ort im alltäglichen Gespräch der Gemeindeglieder,6 das wiederum auch mit Nichtchristen geführt werden kann.
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- Der Begriff der .Unterweisung’, der seine Her­kunft aus einem überholten Pfarrerbild nicht ver­leugnen kann, wird im heutigen kirchlichen und wissenschaftlichen Sprachgebrauch meist durch 
.Bildung’ ersetzt. Hier ist zum Einen deutlich, dass jeder gelungene Bildungsprozess auf eine innere (und äußere) Beteiligung der zu Bildenden angewiesen ist, die Aufgabe der Bildung also wesentlich Selbstbildung aller Beteiligten ist, weit jenseits der kirchlichen Mitgliedschaft. Und auch die ausdrückliche Verantwortung für (religiöse oder christliche) Bildungsprozesse ist - man den­ke an Teamer im Konfirmandenunterricht oder an die Leitung von Glaubenskursen - nicht unbe­dingt auf kirchliche Mitgliedschaft oder Beauftra­gung beschränkt.- Am deutlichsten ist vielleicht die Aufgabe der 
Leitung an einen solchen Auftrag der Institution gebunden. Auch hier ist die Praxis erheblich viel­fältiger, als es die Bilder des diakonischen Haus­oder Anstaltsvorstehers oder des Ortspfarrers suggerieren; darauf deutet schon die derzeitige Debatte um das Verhältnis von organisatorischer und .geistlicher Leitung’ in der Kirche, die jeden­falls den Kirchenvorstand und andere Leitungs­gremien, dazu auch das Verwaltungshandeln in den Blick rückt.7 Gleichwohl dürfte das Aufgaben­feld der Leitung für die Frage nach der Kirchlich­keit der kirchlichen Praxis, deren Vielfalt hier kurz in Erinnerung gerufen werden sollte, am ehesten weiterführend sein. Denn Leitung ist wesentlich als Verantwortung für das koordinierte Handeln in einem Segment des kirchlichen Le­bens zu verstehen; Leitung hat es, nicht nur in der Kirche, insofern wesentlich mit Vielfalt zu tun- und darum auch mit der Frage, wie diese prak­tische Vielfalt gleichwohl als kirchliche Praxis kenntlich werden kann.
2. Der Auftrag der Kirche und seine 
organisatorische Sicherung. 
Konstruktive BemerkungenWird die faktische Vielfalt der Sozialdimensionen, Beteiligungsformen und Praktiken hervorgeho­ben, die sich - auch theologisch-normativ - zur »Gestalt der Kirche« und zum »Leben in der Kir­che« (Rössler) rechnen lassen, dann wird die Frage nur noch dringender, wie denn die Kirch­lichkeit dieser Praxis so zu bestimmen ist, dass auch der Status der einzelnen Mitarbeitenden zu einer größeren, konsensfähigen Klarheit gebracht werden kann. Ich schlage vor, dafür - mit neue­ren praktisch-theologischen Ansätzen - vom Be­griff der »Kommunikation des Evangeliums« aus­zugehen.8

Mit »Kommunikation des Evangeliums« ist zu­nächst die gesamte soziale Praxis bezeichnet, in der der christliche Glauben alltäglich gelebt, tra­diert, reflektiert und stets auch transformiert wird. In diesem weiten Sinne vollzieht sich die Kommunikation des Evangeliums jedenfalls auch jenseits der Kirche, sei sie nun als Institution, als Gemeinschaft oder als Organisation begriffen. Die alte .liberale’ Überzeugung, dass das Christentum auch, wenn nicht gar wesentlich außerhalb der Kirche zu finden ist,9 wird mit dem Rekurs auf die »Kommunikation des Evangeliums« konkretisiert und fortgeschrieben.Für die praktisch-theologische Reflexion hat die­ser Begriff gegenüber den Begriffen des Glaubens oder des Christentums mehrere Vorzüge. Zu­nächst verbindet sich hier ein klarer, an Texten ausweisbarer inhaltlicher Bezug (.Evangelium’) mit der Akzentuierung eines praktischen Gesche­hens. Der christliche Glauben ist demnach nicht vor allem ein System von Lehrsätzen oder Über­zeugungen, sondern zunächst ein Ensemble prak­tischer, genauer: kommunikativer Vollzüge. Da­mit ist weiterhin markiert, dass die christliche Praxis nicht zuerst als ein persönliches .Zeugnis’ oder gar als eine kirchliche .Verkündigung’ zu konzipieren ist, sondern - wie jede Kommunika­tion - als ein wesentlich interaktives Geschehen begriffen werden muss: Es ist jeweils eine Viel­zahl von Beteiligten, in deren Zusammenwirken sich - ubi et quando Visum est Deo (CA 5) - .Evangelium’ realisiert. Ob in einer bestimmten Praxis tatsächlich das Evangelium von Jesus Christus aufscheint, hängt dann nicht zuerst von einem bestimmten .kirchlichen’ oder gar .amtli­chen’ Status der Beteiligten ab, sondern ist je neu im kommunikativen Vollzug zu bestimmen.Wie wird die Kommunikation des Evangeliums nun zu einer ausdrücklich kirchlichen Praxis? Auch hier können dann nicht allein inhaltliche Kriterien ausschlaggebend sein, und auch nicht nur bestimmte Eigenschaften oder Kompetenzen der beteiligten Personen. Empirisch einleuchten­der scheint es zu sein, die kirchliche Kommunika­tion des Evangeliums mit einer gewissen Stetig­
keit, einer überindividuellen und situationsüber­greifenden Kontur zu verbinden. Die kirchliche Praxis ist dann dadurch ausgezeichnet, dass sie das Evangelium zu einer profilierten Darstellung, zu einer kommunikativ Prägnanz bringt. Die Kir­che ist insofern wesentlich eine .Inszenierung des Evangeliums’10 oder - traditioneller dogmatisch formuliert - das komplexe Ensemble sichtbarer Hinweise auf die .verborgene Kirche’, auf die 
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allein von Gott gewirkte .Gemeinschaft der Glau­benden’.Es ist deutlich, dass auch die diakonische Praxis ohne Weiteres als eine - ihrerseits höchst vielfäl­tige - .Kommunikation des Evangeliums’ begrif­fen werden kann.“ Diakonische Einrichtungen sind dann ihrerseits dadurch ausgezeichnet, dass sie die helfende Dimension jener Kommunikation auf Dauer stellen und zu einem besonders deutli­chen Ausdruck bringen.Für eine Theorie, die sich für die »Gestalt der Kirche und das gemeinsame Leben [...] in der Kirche« verantwortlich weiß (Rössler), drängt sich nun die Frage auf, auf welche Weise jene spezifisch kirchliche Aufgabe, in ihren Gestalten und Lebensformen das Evangelium prägnant zur Darstellung zu bringen, ihrerseits gesichert wer­den kann. Dies ist der Punkt, an dem die konsti­tutive Bedeutung der kirchlichen Organisation evident wird.12 Versteht man .Organisation’ ganz elementar als eine sozial ordnende Praxis, die eine Vielzahl von Kommunikationsvollzügen zu einer koordinierten, ausdrücklich und verlässlich aufeinander abgestimmten Praxis verbindet, dann kann man auch die Verfahren identifizieren, mit denen die kirchliche Organisation - zu der dann auch diakonische Organisation zu zählen ist - die Stetigkeit sowie die Prägnanz der Kommunikation des Evangeliums zu sichern versucht. Im An­schluss an Niklas Luhmann können hier mindes­tens vier Formen der Organisationspraxis unter­schieden werden.13
- »Programme« der organisatorischen Koordinati­on. Hierzu zählen in der Kirche zuerst die Be­kenntnisse, die das Evangelium angesichts seiner kontroversen Auslegung situationsbezogen zu präzisieren suchen, sodann Agenden und Ge­sangbücher, die die gottesdienstliche Kommuni­kation des Glaubens strukturieren, und dann auch Kirchenordnungen und andere Rechtscorpo- ra, die einen normativen Rahmen für die Kom­munikation des Evangeliums im Ganzen setzen.- Zu diesen Programmen treten bestimmte Ver­
fahren der Entscheidung darüber, welche Praxis­formen die Organisation als ihren Zielen entspre­chend sieht. In der Kirche ist hier in erster Linie die Visitation zu nennen; dazu - daraus entwi­ckelt - alle Verfahren der Verteilung von Geldern, Gebäuden, Stellen und anderen Ressourcen. Denn in diesen Prozessen wird faktisch darüber ent­schieden, welche kommunikativen Prozesse als »Kommunikation des Evangeliums« wahrgenom­men und unterstützt werden.

- Sodann gehört zur organisatorischen Praxis der Koordination die Einrichtung von Organen oder Gremien der Entscheidung: Konsistorien, Konven­te, Kommissionen und Synoden.- Und schließlich, aber keineswegs zuletzt sind es offenbar einzelne Personen, die von der Organisa­tion mit der Aufgabe betraut werden, die Stetig­keit und das Zusammenstimmen der jeweiligen Praxis sicherzustellen - und ihrerseits zu reprä­sentieren. In der Kirche ist auf diese Weise die Aufgabe des kirchlichen Amtes beschrieben: Die Amtsträgerinnen und -träger haben die mannigfa­chen Bildungsprozesse zu verantworten, in denen sich der Sinn für das Evangelium ausbildet; sie haben die .Evangeliumsgemäßheit’ der vielfälti­gen, durch zahlreiche Beteiligte vollzogenen kirchlichen Kommunikation zu prüfen (»pure docetur« aus CA 7); und sie haben angesichts der divergierenden Auffassungen über das Evangeli­um Prozesse der Konsensfindung anzuregen und die erzielten Konsense öffentlich zu machen (»publice docere« nach CA 14).Die personale Leitungsaufgabe in der Kirche ist insofern wesentlich eine Aufgabe der Bildung und ihrer - wiederum kommunikativen - Prüfung.14 In einer Kirche, deren wesentliche Aufgabe die Si­cherstellung einer prägnanten Kommunikations­praxis ist, sind diese personalen Bildungs- und Verständigungsprozesse offenbar von zentraler Bedeutung: Das kirchliche Leitungsamt, das den Kern des pastoralen Berufs bildet,15 ist für die kirchliche Organisation (und nur für diese) das zentrale Medium, um den Inhaltsbezug der Kommunikation des Evangeliums wie seine kommunikative Qualität sicherzustellen.
3. Formen und Bedingungen der Beteiligung an 
der kirchlich-diakonischen Praxis.
Konkrete VorschlägeMacht man die Kirchlichkeit einer bestimmten Praxis, auch einer bestimmten diakonischen Pra­xis daran fest, dass hier das Evangelium zu einer ebenso stetigen wie prägnanten Darstellung kommt, dann ist zunächst deutlich: Die Aufgabe einer Pflege der .kirchlichen Identität’ oder der kirchlich-,diakonischen Kultur’ obliegt zunächst der jeweiligen Organisation selbst. Es sind die kirchlichen Ordnungen, Verfahren und Leitungs­organe, nicht die .kirchliche Identität’ der einzel­nen Mitarbeitenden, an die Prägnanz jener - we­sentlich kommunikativen - Kultur gebunden ist. Wenn Christian Albrecht, mit einer ähnlichen Begründung, Diakonie bestimmt als den »Zu­sammenschluss all derjenigen Menschen, die sich 
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im Namen des evangelischen Christentums den in Not [...] geratenen Menschen mit praktischem sozialen Hilfehandeln zuwenden«,16 so entkoppelt er die diakonische Praxis und ihren inhaltlichen Anspruch ebenfalls dezidiert von den religiösen Überzeugungen und institutionellen Bindungen der Einzelnen: »Die Diakonie ist keine Gesin­nungsgemeinschaft, die erst in gemeinsamen Überzeugungen ihrer Mitglieder begründet wä­re.«17Es ist dann vielmehr die diakonische Praxis selbst, die die individuelle Zugehörigkeit zur Dia­konie begründet, indem sich die Einzelnen in eben diese Praxis, dieses praktische Hilfehandeln einbeziehen lassen, und zwar in ebenso vielfälti­gen Formen und Dimensionen, wie dies für ande­re Erscheinungsformen der Kirche gilt (s.o. 1.). Noch einmal zugespitzt: Die Kirchlichkeit der diakonisch, ehren- wie hauptamtlich Engagierten ist nicht in ihrem kirchenrechtlichen Status, son­dern in ihrem praktischen Engagement für die Kommunikation des Evangeliums selbst begrün­det.Der prinzipielle Gestus der Organisation gegen­über denjenigen, die sich an ihrer Praxis beteili­gen wollen, kann dann nicht der Gestus einer kritisch-misstrauischen Prüfung ihrer .Loyalität’ oder ihrer Kirchlichkeit sein, sondern nur der 
Gestus der Einladung: Die kirchliche, auch die diakonische Organisation wird Menschen dazu einladen, sich an der sie fundierenden Praxis zu beteiligen - und eben dies geschieht ja, so zeigt wiederum die Erfahrung, gegenwärtig sehr um­fassend und sehr wirkungsvoll, weit über den Kreis der kirchlichen Mitglieder hinaus.Einladen kann und soll die Organisation dann auch zu einer Pflege der .kirchlichen Identität’, d.h. zu einer gemeinsamen Besinnung auf das Evangelium und die angemessenen Formen seiner Kommunikation in Wort und Tat. Erst mit dieser Einladung zu einer gemeinsamen, von allen in gleicher Weise zu verantwortenden Pflege der kirchlich-,diakonischen Kultur’ kann dann auch die konkrete Einladung zu »Fort- und Weiterbil­dung zu Themen des Glaubens«18 begründet wer­den.Und schließlich, aber nicht zuletzt kann die Or­ganisation, im Rahmen und unter den Bedingun­gen der sich immer schon vollziehenden gemein­samen Praxis, die Mitarbeitenden auch zur Taufe 
einladen - also dazu, den Grund und Gegenstand der kirchlichen, auch der diakonischen Praxis, 

eben das Evangelium, auch als Grund der eigenen Lebenspraxis im Ganzen gelten zu lassen.Was die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen der Mitarbeit, also der regelmäßigen Beteiligung an der kirchlichen, auch der diakonischen Praxis betrifft, so ist dann zweierlei zu sagen. Zum Ei­nen sollten die einschlägigen Bedingungen nicht an die religiösen Überzeugungen der Einzelnen gebunden werden, und auch nicht an ihre kirchli­che Bindung, sondern an die konkrete Praxis, mit der sie sich am »gemeinsamen Leben in der Kir­che« (Rössler) beteiligen. Das spricht für die rö­misch-katholischen Formulierungen, der/die Mit- arbeiter/in müsse »die Eigenart des kirchlichen Dienstes bejahen« und eine »Zustimmung zu den Zielen der Einrichtung« geben19. Auch der Formu­lierungsvorschlag von J. Joussen geht insofern in die richtige Richtung: »Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie den kirchlichen Auftrag beachten und [ihre] Aufgaben im Sinne der Kirche erfüllen.«20 Der kirchliche Arbeitgeber kann dann darauf verzichten, die kirchlich-religiösen Einstellungen der Arbeitneh- mer/innen vorab zu prüfen, und stattdessen da­rauf vertrauen, dass sich in der Beteiligung an der kirchlichen bzw. diakonischen Praxis selbst Überzeugungen bilden werden, die vom Evange­lium geprägt sind und die - in ganz unterschied­lichen Formen und Graden - zu seiner Kommu­nikation beitragen.Besondere Anforderungen an eine ausdrückliche kirchliche Bindung wird die Organisation dann nur dort - aber dort auch immer - erheben müs­sen, wo die Mitarbeitenden eine Leitungsverant­
wortung haben. .Geistliche’ und organisatorische, auch religiöse und fachliche Aspekte können dabei gewiss unterschieden, aber weder sachlich noch personal getrennt werden. Wer über die Ordnungen, die Vollzüge und die Akteure einer kirchlichen, auch einer diakonischen Einrichtung mit entscheidet, sollte von dieser Einrichtung auch für die Kommunikation des Evangeliums ausdrücklich beauftragt werden; und er/sie sollte darum im Blick auf die Grundlagen dieser Evan­geliumskommunikation - also praktisch­theologisch - ausgebildet werden, wie umfänglich oder knapp auch immer. Denn alle Leitungskräfte der Kirche, auch der Leiter einer Telefonseelsorge oder der Chefarzt in einem diakonischen Kran­kenhaus, haben es mit Prozessen der gemeinsa­men Bildung und Verständigung über die jeweili­ge Praxis zu tun, die - implizit oder explizit - auch das Evangelium und seine Kommunikation betreffen. Für diese Gruppe der Mitarbeitenden kann das Kriterium der .Kirchlichkeit’ daher nicht 
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nur formal (Mitgliedschaft) gelten, sondern es bedarf einer inhaltlichen Füllung. Insofern gilt: Wer in einer kirchlichen oder diakonischen Orga­nisation Leitungsverantwortung übernimmt, braucht - nicht nur, aber auch - eine theologi­sche Kompetenz.
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